
 

 

  

 
 

 

 

 

 

In letzter Zeit häufen sich anonyme Schreiben an das LVwG Salzburg. 
Dabei werden allgemeine Probleme/Anbringen der BürgerInnen vorgetra-

gen, welche keinem anhängigen Verfahren zugeordnet werden können.  
Das LVwG Salzburg erlaubt sich darauf hinzuweisen, dass Schreiben ohne 

Absender und ohne Bezug zu einem Verfahren NICHT weiterbehandelt und 
weitergeleitet werden.  

 

Die betroffenen Behörden (Bezirksverwaltungsbehörde, Gemeinde) sind 
bitte direkt zu kontaktieren. Nach Abschluss eines Behördenverfahrens 

kann, bei Vorliegen einer Parteistellung, Beschwerde erhoben werden, 
welche das LVwG im Anschluss zu behandeln hat.  

 
Es wird um Verständnis für diese Vorgehensweise ersucht.  

 
 

Rückfragenhinweis:  
Mediensprecher  

Ing. Mag. Johannes Hutegger  
+43 662 8042–3850  

johannes.hutegger@lvwg-salzburg.gv.at 
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